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Amtliche Bekanntmachungen

 
 

SATZUNG 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde Rangsdorf 

(Erschließungsbeitragssatzung) 
vom 04. Juni 2009 

 
Auf der Grundlage des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 14 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) und der §§ 3 und 28 
Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202, 207) hat 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung am 28.05.2009 folgende „Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde Rangsdorf (Erschließungsbeitragssatzung)“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung erhoben. 
 
 

§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für folgende nach Art und Höchstumfang beschriebenen Erschlie-

ßungsanlagen: 
 

1. öffentliche zum Anbau bestimmte Straßen, Wege und Plätze (§ 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB),  
 

a) in Gebieten, in denen eine Wohnbebauung allgemein zulässig ist 
 

- mit bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig, und mit einer 
 Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

- mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig und mit einer 
 Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

- mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig, und mit einer 
 Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind, 

 
b) in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten für Einkaufszentren und groß-

flächige Handelsbetriebe, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche Nut-
zung beidseitig zulässig ist, und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder gewerbli-
che Nutzung einseitig zulässig ist, 

 
2. öffentliche, aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrs-

anlagen innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB), z.B. Gehwege, Radwege, Wohnwege, 
mit einer Breite bis zu 5 m, 

 
3. Sammelstraßen innerhalb der Baugebiete (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB), die selbst nicht zum Anbau be-

stimmt, aber zur Erschließung von Baugebieten notwendig sind, mit einer Breite bis zu 18 m, 
 

4. Parkflächen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB), 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 3 sind (unselbständige Parkflächen), bis zu 
einer weiteren Breite von 6 m, 

b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 3, aber nach städtebaulichen Grundsät-
zen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige Parkflächen), 
bis zu einer Fläche von 15 v. H. der Gesamtfläche der durch sie erschlossenen Grundstücke, 

 
5. Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 3 sind (unselbständige Grünanlagen), bis zu 
einer weiteren Breite von 6 m, 

b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nr. 1 bis 3, aber nach städtebaulichen Grundsät-
zen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbständige Grünanlagen), 
bis zu einer Fläche von 15 v. H. der Gesamtfläche der durch sie erschlossenen Grundstücke, 
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6. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. 
 
(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nr. 1 und 3 angegebenen 

Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. 
 
(3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage die größte 

Breite. 
 
(4) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage ermittelt 

werden. 
 
(3) Für mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine Einheit bilden, kann der Erschließungs-

aufwand insgesamt ermittelt werden. 
 
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 25 v. H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. 
 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes 

 
(1) Der nach den §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die 

erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche 
Nutzung der erschlossenen Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. Als Grundstücksfläche gilt der Flä-
cheninhalt des Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gemäß Abs. 1 gilt bei Grundstücken 
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der Restfläche inner-
halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grund-
stücks; 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich (§ 35 BauGB) hinausreichen, die Flä-
che im Bereich des Bebauungsplanes; 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die Gren-
zen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich; 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 
 

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
 Gesamtfläche des Grundstücks, 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der Erschlie-
ßungsanlage und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; bei 
Grundstücken, die nicht an die Erschließungsanlage angrenzen oder lediglich durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der Erschließungs-
anlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 
m zu ihr verläuft; Grundstücksteile, die lediglich die wegmäßige Verbindung zur Erschließungsanla-
ge herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 Buchst. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 

genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschließungsanlage bzw. im Fall von Nr. 4 Buchst. b) der der Er-
schließungsanlage zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Ab-
stand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 
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(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung der erschlossenen Grundstücke wird deren 

Fläche (Abs. 1 und 2) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht. Der maßgebliche Nutzungsfaktor wird durch die 
Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach der Bauordnung des 
Landes Brandenburg (BbgBO) in der jeweils rechtskräftigen Fassung Vollgeschosse sind, Kirchengebäude 
werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 
Bauwerkes in ihm kein Vollgeschoss i.S. der BbgBO, so werden bei gewerblich oder industriell genutzten 
Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je ange-
fangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
(4) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 
 
(5) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils bezogen auf die in Abs. 2 bestimmten Flächen - bei Grundstücken: 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2), 
 

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen festge-

setzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 
und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe (Traufhöhe) 
auf ganze Zahlen aufgerundet, 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen 
sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumas-
senzahl auf ganze Zahlen aufgerundet, 

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss 
je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die Zahl von zwei 
Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 
Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festge-
setzte und / oder tatsächlich zulässige (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach Buchst. a) - c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 Buchst. a) bzw. Buchst. d) - g) oder die Höhe der bau-

lichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. Buchst. c) überschritten wird, die 
tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebau-
ung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 Buchst. b) bzw. Buchst. c); 

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang be-
bauten Ortsteiles gemäß § 34 BauGB liegen (Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie 

 
a) bebaut sind, die höchstzulässige Zahl von Vollgeschossen, 
b) unbebaut aber bebaubar sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend zulässigen 

Vollgeschosse, 
c) tatsächlich mit einer höheren Anzahl Vollgeschosse als zulässig bebaut sind, die tatsächlich vor-

handene Zahl der Vollgeschosse. 
 
(6) Bei Grundstücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind oder so 

genutzt werden (z.B. Kirchengrundstücke, Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Campingplätze, Klein-
gärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes) beträgt der Nutzungsfaktor 0,5. 

 
(7) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung wird der sich aus Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 

ergebende Nutzungsfaktor erhöht 
 

1. um 0,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Be-
bauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§§ 3, 4, 4a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder 
Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche Gebietesfestsetzung innerhalb eines Bebau-
ungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnli-
chen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Kindertagesstätten, Praxen für 
freie Berufe) genutzt wird; 

2. um 1,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch Be-
bauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industrie-
gebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt. 

 
(8) Abs. 7 gilt nicht für durch selbständige Grünanlagen erschlossene Grundstücke. 
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(9) Für Grundstücke, die von mehr als einer in der Baulast der Gemeinde stehenden Erschließungsanlage im Sinne 

des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, wird der sich nach den Regelungen dieser Satzung ergebende Er-
schließungsbeitrag nur zu zwei Dritteln erhoben. 

 
 

§ 6 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. Grunderwerb, 
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
6. kombinierte Geh- und Radwege, 
7. unselbständige Parkflächen, 
8. unselbständige Grünanlagen, 
9. Mischflächen, 
10. Entwässerungseinrichtungen, 
11. Beleuchtungseinrichtungen 

 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden. Mischflächen im Sinne von Ziffer 9 sind solche Flächen, die 
innerhalb der Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Ziffern 3 - 8 genannten Teileinrichtungen miteinander 
kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder teilweise auf eine Funktionstrennung verzich-
ten. 
 
 

§ 7 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Erschließungsanlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 4 und 5a) gelten als endgültig hergestellt, wenn 
 

a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen, 
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen. 
c) sie entsprechend ihrer Verkehrsfunktion öffentlich gewidmet sind und 
d) ihre flächenmäßigen Teileinrichtungen den Anforderungen des nachfolgenden Abs. 2 entsprechen. 

 Die flächenmäßigen Teileinrichtungen einer Erschließungsanlage ergeben sich aus dem durch die Gemeinde-
vertretung zu beschließenden Bauprogramm. 

 
(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gelten als endgültig hergestellt, wenn 
 

a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus 
Asphalt, Beton, Platten, oder Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

b) unselbständige und selbständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem Unterbau mit einer De-
cke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, oder Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus 
einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

c) unselbständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind; 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchst. a) hergestellt und die unbefestigten Teile 

gemäß Buchst. c) gestaltet sind. 
 
(3) Selbständige Grünanlagen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 5b) gelten als endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im 

Eigentum der Gemeinde stehen und sie gärtnerisch gestaltet sind. 
 
 

§ 8 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen i.S. des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgültigen Herstellung sowie die Verteilung des bei-
tragsfähigen Erschließungsaufwandes durch Satzung im Einzelfall abweichend oder ergänzend geregelt. 
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§ 9 

Vorausleistungen 
 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist, 
Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlich endgültig entstehenden Erschließungsbeitrages erheben. 
 
 

§ 10 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 

bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschlie-
ßungsbeitrages. 

 
(2) Der Ablösungsvertrag muss vor Entstehen der endgültigen sachlichen Beitragspflicht abgeschlossen werden. 
 Ein Anspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages besteht nicht. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 16.10.2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 26.01.2007 außer Kraft. 
 
Rangsdorf, den 04.06.2009 
 

Siegel 
 
gez. 
Klaus Rocher 
Bürgermeister       

 
 
 
 
 
 

SATZUNG 
der Gemeinde Rangsdorf 

zur Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“ 
vom 04. Juni 2009 

 
Auf Grund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 
(GVBl. I S. 202, 207), des § 80 Abs. 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08.12.2004 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.04.2008 (GVBl. I S. 62) 
und der §§ 1, 2 und 6 sowie Abschnitt III des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
02.10.2008 (GVBl. I S. 218) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Rangsdorf in ihrer Sitzung am 28.05.2009 fol-
gende Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“ beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde Rangsdorf - nachfolgend als Gemeinde bezeichnet - ist auf Grund des § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13.03.1995 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 23.04.2008 (GVBl. I S. 62, 90), in ihrem Gemeindegebiet für eigene Grundstücke sowie für alle 
Grundstücke, die nicht im Eigentum des Bundes, des Landes oder einer sonstigen Gebietskörperschaft stehen, gesetzli-
ches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“. Dem Verband obliegt innerhalb seines Ver-
bandsgebietes gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 2 BbgWG in Verbindung mit § 29 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22.12.2008 
(BGBl. I S. 2986, 2999), die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. 
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§ 2 

Umlagentatbestand 
 
Die Gemeinde erhebt von den Eigentümern bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke, die nicht im Eigentum der Ge-
meinde, des Bundes, des Landes oder einer sonstigen Gebietskörperschaft stehen, kalenderjährlich zur Deckung der 
von ihr an den Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“ zu leistenden Verbandsbeiträge sowie zum teilweisen Ersatz 
der bei der Umlegung der Verbandsbeiträge entstehenden Verwaltungskosten eine Umlage. 
 
 

§ 3 
Umlagenschuldner 

 
(1) Umlagenschuldner ist derjenige, der im Zeitpunkt der Entstehung der Umlage Eigentümer eines Grundstückes 

im Gemeindegebiet ist, das nicht im Eigentum der Gemeinde, des Bundes, des Landes oder einer sonstigen 
Gebietskörperschaft steht. 

(2) Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, tritt der Erbbauberechtigte an die Stelle des Grundstückseigen-
tümers. 

(3) Mehrere Umlagenschuldner für dieselbe Schuld haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 4 
Umlagenmaßstab 

 
Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die auf volle Quadratmeter aufgerundete Fläche des Grundstückes im Zeit-
punkt der Entstehung der Umlage. 
 
 

§ 5 
Umlagensatz 

 
Die Umlage beträgt kalenderjährlich 0,00070 Euro je Quadratmeter der nach § 4 ermittelten Grundstücksfläche. 
 
 

§ 6 
Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit der Umlage 

 
(1) Die Umlage entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, für das sie zu erheben ist. Sie wird als Jahresumlage er-

hoben. 
(2) Die Umlage wird nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides des Wasser- und Bodenverbandes „Dahme-Notte“ 

gegenüber der Gemeinde für das Kalenderjahr festgesetzt. 
(3) Die Umlage ist bis zu einem Jahresbetrag von 15,00 Euro zum 15.08. des Jahres fällig. 

Bei einem Jahresbetrag über 15,00 Euro ist die Umlage zu je einem Viertel zum 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11. des Jahres fällig. 
Die Umlage kann auf Antrag des Umlagenschuldners als Jahresbetrag entrichtet werden, wenn der Antrag spä-
testens zum 30.09. des Vorjahres gestellt wurde. Die Umlage ist dann abweichend von Satz 1 und 2 am 01.07. 
fällig. 
Bei rückwirkender Festsetzung ist die Umlage einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides zu entrichten. 

 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Rangsdorf über die Erhebung von Umlagen der Beiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes „Dahme-Notte“ vom 26.11.2004 außer Kraft. 
 
Rangsdorf, den 04.06.2009 
 
gez. 
Klaus Rocher 
Bürgermeister                       Siegel 

 


